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Veranlagungsbescheide basieren auf dem jeweiligen Gefahrtarif der Berufsge-

nossenschaft, die sich im Zuständigkeitsbescheid für zuständig erklärt hat.

Da die Gefahrtarif i.d.R. alle 6 Jahre überarbeitet werden, werden auch die Ver-

anlagungsbescheide alle 6 Jahre erneuert und im Spätherbst des Jahres vor In-

krafttreten veröffentlicht.

Dort findet das Mitgliedsunternehmen allerdings lediglich die Zuordnung nach 

den neuen Gefahrtarifstellen, nicht jedoch die künftigen Kosten (die sich aus der 

evtl. neuen Gefahrklasse und dem sich ggfs. jährlich ändernden Beitragsfuß zu-

sammensetzt).

Dies ist u.a. ein Grund dafür, dass der Veranlagungsbescheid selten über-

prüft und ihm noch seltener binnen der gesetzlichen Frist widersprochen 

wird.

Spätestens mit Veröffentlichung eine neuen Gefahrtarifs sollten Sie einen qua-

lifizierten BG-Fachberater hinzuziehen, um weder Fristen zu versäumen noch 

Geld zu verschenken oder Gefahren einzugehen.
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